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Ehrenamts-Vereinbarung 

zwischen dem DRK-Kreisverband/Ortsverein/Einrichtung				         e.V. (im Folgenden Einrichtung genannt) 

in 

und 


Name, Geburtsdatum, Adresse/Telefon/eMail (im Folgenden Ehrenamtliche/r genannt)





[bookmark: _GoBack]
1. Aufgabenbeschreibung
Frau/Herr                          erklärt sich bereit, als Ehrenamtliche/r mitzuwirken.     	Die Tätigkeit ist unbefristet vorgesehen/ ist für die Zeit von            bis            geplant.

Folgender Einsatzbereich ist für die ehrenamtliche Tätigkeit vorgesehen:
                          


Ansprechpartner/in der Einrichtung (Name, Telefon, eMail):






Die/der Ehrenamtliche und die/der Ansprechpartner/-in sprechen die Aufgaben inhaltlich und fachlich miteinander ab und vereinbaren einen Zeitplan (geplanter zeitlicher Einsatz des/der Ehrenamtlichen pro Woche/Monat).

2.	Zusammenarbeit
Die/der Ehrenamtliche wird durch ____________  in das Aufgabenfeld eingearbeitet. 
Sie/er wird in das Team integriert. Ihre/seine Anregungen im Tätigkeitsfeld sind willkommen. 
In regelmäßigen Gesprächen zwischen der/dem Ehrenamtliche/n und der Einrichtung wird überprüft, ob die Zusammenarbeit zufriedenstellend verläuft.
Die/der Ehrenamtliche sagt bei einer Verhinderung frühzeitig bei der oben genannten Ansprechpartner/in ab, damit evtl. eine Vertretung für die Aufgabe geplant werden kann. 

3.	Aufwandsentschädigung
	Die/der Ehrenamtliche erhält für folgenden nachgewiesenen Aufwand eine 	Entschädigung:

○	____________
○	____________
○	____________


4.	Schweigepflicht
Frau/Herr                         verpflichtet sich mit seiner Unterschrift zur Verschwiegenheit über Angelegenheiten und Daten, die ihr/ihm während der ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt geworden sind. Diese Verpflichtung gilt auch noch nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Die Einrichtung hat die/den Ehrenamtliche/n über den Umfang der Schweigepflicht und möglichen strafbaren Folgen bei deren Verletzung informiert.

5.	Versicherungsschutz
Während der freiwilligen Tätigkeit ist die/der Ehrenamtliche über den DRK-
unfall- und haftpflichtversichert. 

6.	Es wird keine finanzielle Beziehung zu den besuchten/betreuten Personen 	eingegangen. D. h. es darf kein Geld oder andere Wertgegenstände an diese 	verliehen oder von diesen geliehen werden. Die Annahme von gelegentlichen kleinen 	Geschenken ist erlaubt.

7.	Kündigung der Vereinbarung
Eine Kündigung dieser Vereinbarung ist jederzeit möglich. Eines Kündigungsgrundes bedarf es nicht.

8.	Erste Hilfe Bescheinigung
	 Ein gültiger EH-Bescheinigung ist erforderlich, kann aber nachgeholt bzw. 	aufgefrischt werden.

9.	Bescheinigung
Die/der Ehrenamtliche kann jederzeit vom KV/OV eine Bescheinigung über die Tätigkeit verlangen.

          Der/Die Ehrenamtliche ist mit den Grundsätzen des Deutschen Roten Kreuzes vertraut
          gemacht worden. Er verpflichtet sich, diese einzuhalten.
         Die „Information über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Fördermitgliedschaft/des Ehrenamts“ wurde ausgehändigt.
 

Ehrenamtliche/r	Einrichtung/ KV/OV



................................................	.......................................................
        Ort, Datum, Unterschrift                     				Ort, Datum, Unterschrift




Aufbewahrung des Originals:

[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2]Kopie an den Ehrenamtlichen weitergeleitet?		ja |_| 			nein |_|

Anlagen:
Die gelb markierten Absätze sind nach örtlicher Gegebenheit (über den Versicherungsschutz kann der Kreisverband Auskunft geben) bzw. vorgesehenem Einsatz anzupassen. 
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